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Erlaß
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 

über die Innendienstvorschrift und die Disziplinarvorschrift der Nationalen Volksarmee.

Vom 26. November 1962

§ 1
Mit Wirkung vom 1. Januar 1963 werden

1. die Innendienstvorschrift der Nationalen Volksarmee 
(DV -10/3)

2. die Disziplinarvorschrift der Nationalen Volksarmee 
(DV - 10/6)

in Kraft gesetzt.
§ 2

Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. die am 1. Februar 1959 vom Minister für Nationale 

Verteidigung erlassene Innendienstvorschrift der Na
tionalen Volksarmee (DV — 10/3) und

2. die am 27. Juni 1957 vom Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik beschlossene Disziplinar- 
und Beschwerdeordnung der Nationalen Volksarmee 
(DV - 10/6).

§ 3
(1) Die Bekanntgabe der Vorschriften erfolgt in geeig

neter Weise durch den Minister für Nationale Vertei
digung.

(2) Der Minister für Nationale Verteidigung erläßt 
für die Nationale Volksarmee militärische Bestimmun
gen zur Durchführung dieser Vorschriften. Er ist berech
tigt, die den Vorschriften beigefügten Anhänge und An
lagen bei Notwendigkeit zu verändern.

§ 4

(1) Die für die Nationale Volksarmee geltenden Vor
schriften sind auch innerhalb der Organe des Wehr
ersatzdienstes unter Berücksichtigung der Aufgaben und 
der Struktur dieser Organe entsprechend anzuwenden.

(2) Die für die Organe des Wehrersatzdienstes zustän
digen Minister erlassen die dazu erforderlichen Bestim
mungen.

Berlin, den 26. November 1962
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